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Die
Auswirkungen
auf das
Wohnen

der

Betroffenen




Was bedeutet Hartz IV ?
Als Hartz IV wird das „Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ bezeichnet, das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Kernstück dieses Gesetzes ist das Sozialgesetzbuch II. Buch (SGB III), durch das Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum neuen Arbeitslosengeld II (ALG II) zusammengelegt wurden.

Wer gemäß diesen Bestimmungen kommunale Leistungen für die Kosten seiner Unterkunft bezieht, muss eine Reihe von Spielregeln einhalten, um bedeutende Nachteile zu vermeiden. Die Fülle der Regelungen bringt die Gefahr mit sich, dass man leicht etwas Wichtiges übersieht. Deshalb ist hier zusammengefasst, worauf man als Mieter besonders achten sollte. 

Gesetzliche Grundlage ist Paragraf 22 Sozialgesetzbuch II („Leistungen für Unterkunft und Heizung“).

Auswirkungen auf Ihr Wohnen
I. Die Leistungen für Ihre Wohnung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen  

   erbracht, soweit sie angemessen sind. Was angemessen ist, steht nicht im Gesetz, 

   liegt also im Wesentlichen im Ermessen der jeweiligen Behörde. In der Regel er-

   folgt eine Anlehnung an die gesetzlichen Maßstäbe der bisherigen Sozialhilfe. Das 

   betrifft sowohl die Wohnkosten als auch die Wohnungsgröße.

   Dabei können folgende ca.-Grenzen in Anlehnung an die Durchschnittswerte der 

   ortsüblichen Miete als erster Anhaltspunkt herangezogen werden:

  Personen
Wohnungsgröße
Wohnfläche in m² 
mon. Nettokaltmiete in €

       1

   1-2 Zimmer

45–50

z.B..
  225,- 

       2

      2 Zimmer


bis 60

z.B.
  270,-

       3

      3 Zimmer


bis 75

z.B.
  335,-

       4

      4 Zimmer


bis 85

z.B.
  380,-

       5

      5 Zimmer


bis 97

z.B.
  450,-

       jede weitere Person


+ 12 m²
z.B.
    55,-

Die genauen Grenzwerte können je nach Kreis bzw. Stadt unterschiedlich liegen, so dass diese stets zu erfragen sind.

   Zu den Wohnkosten sowohl bei Mietern als auch bei Wohnungs- oder Hausei-

   gentümern gehören: 

:

· Kosten für Unterkunft (Kaltmiete)

· Kosten für Heizung
· Kosten für Grundsteuer, Wasserversorgung, Entwässerung, Aufzug, Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Gebäudereinigung, Ungezieferbekämpfung, Gartenpflege, Allgemeinstrom, Schornsteinreinigung, Sach- und Haftpflichtversicherung für das Haus, Hauswart, Gemeinschaftsantenne oder Kabelanschluss, Betrieb der Einrichtungen für die Wäschepflege und sonstige Betriebskosten, wie diese tatsächlich anfallen, nicht aber Energiekosten und Kosten der Wassererwärmung 
· unter Umständen Kosten für Garage oder Stellplatz
· bei selbstgenutztem Wohnungseigentum die Kosten für Grundbesitzsteuern, entsprechende Versicherungsbeiträge und Schuldzinsen sowie Erbpachtzinsen, nicht aber Tilgungsbeiträge für Darlehen zum Wohnungserwerb. 
Das bedeutet für Sie:
Nicht angemessen können die Kosten für Ihre Wohnung, in der Sie als Einzelperson oder als Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft leben, also aus zwei Gründen sein:

a) die Wohnung ist zu groß

b) die Kosten der Miete (Kaltmiete und/oder Heiz- und sonstige Betriebskosten) sind zu hoch.

Aber auch wenn einer oder beide Punkte für Sie zutreffen, muss nicht immer ein Umzug erforderlich sein. 

Prüfen Sie deshalb mit dem Berater Ihres Mietervereins als machbare Möglichkeiten:

1. Ist eine Untervermietung eines oder mehrerer Räume Ihrer Wohnung möglich?

Achtung: In diesem Fall ist die Erlaubnis Ihres Vermieters einzuholen!

2. Sind alle Mietkosten in Art und Höhe zulässig?  Das gilt insbesondere auch für die realistische Höhe der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen. Zu niedrige Vorauszahlungen können zu hohen Nachzahlungen führen, die nicht von der Kommune erstattet werden. Zu hohe Vorauszahlungen können zur Überschreitung der zulässigen Mietobergrenze führen.

3. Ist Ihr Vermieter gegebenenfalls zu einer Mietsenkung bereit, weil ihm dies vielleicht lieber ist als eine weitere leerstehende Wohnung bei schon bestehendem Leerstand ?
II. Wenn sich dennoch ein Umzug wegen Unangemessenheit der bisherigen Woh-

    nung nicht vermeiden lässt, und die Aufwendungen für die neue Unterkunft ange-

    messen sind, soll die Kommune die Kosten eines Wohnungswechsels über-

    nehmen. In der Regel wird Ihnen dabei eine maximale Frist von 6 Monaten einge-

    räumt. 

    Die Zusicherung zur Kostenübernahme soll erteilt werden, wenn der Umzug durch 

    den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist, und 

    wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum 

    nicht gefunden werden kann.

    Aber: Es kann durchaus sein, dass Sie entsprechend Ihren mietvertraglichen Re-

             gelungen erst mit einer Frist von 9 oder 12 Monaten kündigen können. Die-

             ses Problem ist durch den Gesetzgeber noch nicht geregelt.

    Achtung:   
a) Planen und führen Sie einen Umzug erst aus, wenn Sie einen rechtsgültigen Bescheid dazu erhalten haben! Beachten Sie: Widerspruch ist nur innerhalb eines Monats möglich.

b) Holen Sie vor jeder diesbezüglichen Aktivität die Zusicherung des kommunalen Trägers zur Kostenübernahme ein. Nachträglich müssen grundsätzlich keine Kosten übernommen werden!
c) Unterschreiben Sie keinen Mietvertrag oder treffen Sie keine verbindliche Abmachung, ehe durch den Berater Ihres Mietervereins eine gründliche Prüfung erfolgt ist!

III. Die Kommune muss  die Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Um-

     zugskosten übernehmen, wenn die gleichen Gründe wie bei Pkt. II vorliegen, und 

     wenn ohne die Zusicherung dafür eine Unterkunft in einem angemessenen Zeit-

     raum nicht gefunden werden kann.

     Noch keine Regelungen bestehen für die Übernahme von Genossenschaftsan-

     teilen bei Bereitstellung einer Genossenschaftswohnung.

     Achtung:  Auch hier gilt das Gleiche wie unter Pkt. II. a, b und c dargelegt!      

IV. Mietschulden können als Darlehen durch die Kommune übernommen werden,  

     wenn anderenfalls Wohnungslosigkeit droht und hierdurch die Aufnahme einer 

     konkret in Aussicht stehenden Beschäftigung verhindert würde.

V. Das Problem der Kosten für Schönheitsreparaturen während der Mietzeit und  

     bei Auszug ist noch nicht abschließend geklärt.

VI. Generell werden die Kosten für Unterkunft und Heizung durch den kommunalen 

     Träger auf das von Ihnen benannte Konto zu Ihrer Verfügung gezahlt.

     Aber: 

     Wenn sich herausstellt, dass die zweckentsprechende Verwendung nicht    

               sichergestellt ist, kann die Zahlung zur Vermeidung von Mietschulden direkt 

               an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte erfolgen.

Beachten Sie:
Bei der Gewährung oder dem Versagen von Leistungen im Rahmen des ALG II hinsichtlich Ihrer Wohnung haben die dafür zuständigen Ämter und deren Mitarbeiter einen erheblichen Ermessensspielraum. Für eine Reihe von Problemen bestehen noch keine gesetzlichen Regelungen. Dafür und gerade in Grenzfällen sind in Zukunft Widerspruchsverfahren zu erwarten und bereits angekündigt. Deshalb werden mit hoher Sicherheit  in der nächsten Zeit  Gerichtsurteile zu vielen Bereichen gefällt werden, die Ihnen gegenüber ergangenen Bescheide zu Ihren Gunsten verändern können.

G U T E R   R A T:
Nicht nur, wenn Sie mit Entscheidungen nicht einverstanden sind, sondern bei jedem diesbezüglichen Bescheid sollten Sie sich in Ihrem Mieterverein Beratung zur Rechtmäßigkeit einholen.

Lassen Sie sich auch unbedingt von Ihrem Mieterverein beraten, wenn Sie bereits zu den Empfängern für das Arbeitslosengeld II gehören oder Ihnen in absehbarer Zeit der Abstieg vom regulären Arbeitslosengeld in das ALG II droht. 

Ihr Mieterverein berät und vertritt Sie in allen diesbezüglichen Belangen auch gegen Ämter und andere Einrichtungen.
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